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fünften Woche Transplantationen
des Knochenmarks durchgeführt, um
das verödete Knochenmark zu
bevölkern, und vier überlebten.

Es kann nicht entschieden werden,
ob diese Massnahme zur Genesung
führte oder ob die natürliche
Regeneration des Knochenmarks den
Heilerfolg bestimmte.

Vom radioaktiven Fallout betroffen

waren 1954 über 200 Bewohner
der Marshall-Inseln. Sie erhielten
eine totale Körperbestrahlung
zwischen 14 und 175 rad (Gammastrahlen)

und waren zusätzlich einer in¬

ternen Bestrahlung und einer
äusseren Betabestrahlung ausgesetzt.
1959 waren die Bestrahlten bei bester
Gesundheit, und nur zwölf wiesen
Hautveränderungen durch die
Betabestrahlung auf. Die somatischen
Strahlenschäden hatten sich demnach

zum allergrössten Teil als
reversibel erwiesen. Nicht geheilt ist
aber die strahlengeschädigte
Erbmasse, deren Strahlenmutationen
unverändert auf spätere Generationen
übertragen werden.

(Aus «NZZ», 10./11. Nov. 1961)
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Die nächste am 1. März 1962
erscheinende Nummer 1/62 bringt:

Territorialdienst und Zivilschutz
Wohnen im Schutzraum
Zivilschutz in der Schweiz

und im Ausland
Waffen, die uns bedrohen!
Zivilschutzfibel, 13. Folge

Zivilschutz in der Schweiz
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Abschied
von Oberstbrigadier Eric Münch

Als im Jahre 1946 Oberst i. Gst.
Eric Münch unter gleichzeitiger
Beförderung zum Oberstbrigadier die
Leitung der Abteilung für Zivilschutz
des EMD übernahm, herrschte unter
den Angehörigen der damals blauen
Luftschutzorganisationen die Frage
vor: Wird der neue Chef die
Auflösung des Luftschutzes durchführen
oder wird er den im Ausbau befindlichen

Luftschutz reorganisieren und
wiederaufbauen? Anlässlich seiner
Wahl hörte man verschiedenes munkeln;

unter anderem auch, dass
Oberstbrigadier Münch den Auftrag
habe, die Liquidation des blauen
Luftschutzes durchzuführen.
Gespannt war man deshalb auf den
ersten Kontakt mit dem neuen Chef,
der anlässlich der ordentlichen
Generalversammlung der Luftschutz-

Offiziersgesellschaft des Kantons
Bern in Burgdorf erfolgte.
Oberstbrigadier Münch stellte sich mit
einem abgewogenen Referat vor, wobei

er betonte, dass er als ehemaliger
Fechter gewohnt sei, nach den Grundsätzen

dieser Waffe offen und fair
seine Ueberzeugung zu verfechten.
Er erklärte damals, dass er uns noch
kein Programm versprechen könne,
er wohl einen Auftrag erhalten habe,
jedoch zuerst die ganze Frage des
Luftschutzes gründlich prüfen müsse.
Herr Oberstbrigadier Münch hat sich
dann auch während seiner ganzen
Tätigkeit in der Leitung der Abteilung

für Luftschutz an dieses
Versprechen gehalten. Er hat seine Tätigkeit

nicht nach einem Auftrag
ausgerichtet, sondern die Berechtigung
und die Grundlagen der Ausgangsstellung

geprüft und, wenn er zur
festen Ueberzeugung gelangte, seinen
Entschluss gefasst und dementsprechend

auch seine Anträge gestellt.
Er hat jedoch auch immer die
Meinung allfälliger Gegner angehört
und, wie ein Fechter im Duell, seine
Hiebe ausgeteilt und die Gegenhiebe
in der Parade entgegengenommen.
Er wurde ein überzeugter Verfechter
des Grundsatzes, dass für unsere
Landesverteidigung ein kriegsgenügender

Luftschutz dringende
Notwendigkeit ist. Er kam nach wenigen
Jahren seines Amtsantrittes auch
zur Ueberzeugung, dass der
Luftschutz der Zukunft über eine
militärisch ausgebildete Luftschutztruppe
verfügen müsse. In harten Kämpfen
hat er in den Jahren 1950/51 sein
Projekt, die Schaffung einer neuen
Waffengattung Luftschutz in der
Armee, durchgebracht. Er ist denn
auch der Vater der im Jahre 1952

erstmals als neue Waffengattung
der Armee auftretende Luftschutztruppe.

Zielbewusst hat er die
Aufstellung und die Ausbildung dieser
Truppe gefördert und sie zu einem

Ausbildungsstand geführt, der in der
ganzen Armee Anerkennung fand.
Diese militärische Truppe steht heute
gefestigt da und geniesst bei Volk
und Behörden grosses Vertrauen und
Ansehen.

So konnte sich Oberstbrigadier
Münch in den letzten Jahren mehr
und mehr dem Aufbau des zivilen
Teiles, dem Zivilschutz, widmen. Es
zeigte sich jedoch, dass diese Frage
viel schwerer zu lösen ist und grosse
Widerstände überwunden werden
müssen. So musste es zu Kämpfen
kommen, bei denen die Meinungen
oft hart aufeinanderprallten. Das
Endziel war überall das gleiche: der
Aufbau eines gut ausgebildeten und
voll einsatzbereiten Zivilschutzes. Die
Frage: paramilitärische oder reine
zivile Lösung? war nicht leicht zu
entscheiden. Heute liegt die Lösung
vor dem Parlament, und wir alle
hoffen, sie möchte auch beim Volke
Zustimmung finden, damit endlich
auch diese Lücke voll und ganz
ausgefüllt ist. Dann wird auch
Oberstbrigadier Münch mit Befriedigung
auf sein Werk zurückblicken können.

Oberstbrigadier Münch scheidet auf
Jahresende von seinem Amt. Er darf
versichert sein, dass er als Vater der
Luftschutztruppe und Förderer des
Zivilschutzes überall den Dank für
seine Dienste finden wird. Auch der
Schweizerische Bund für Zivilschutz
dankt ihm für seinen Einsatz und
wünscht ihm einen recht schönen
und geruhsamen Lebensabend. -er.

Feuer breitet sich nicht aus,

hast Du MINIMAX im Haus!
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Abichied
vor Oberstdivisionär Franz Wey

m Bern fand am 14. Dezember der
Jahres- und Schlussrapport der
AiYieestabgruppen des Territorialdienstes

statt, der einer allgemeinen
Orientierung über die auf 1.

Januar 1962 in Kraft tretende Armee-
refrm und ihrer Auswirkungen auf
der Territorialdienst galt. Mit
besonderem Interesse wurde auch ein
Voitrag über die allgemeine Lage
entgegengenommen- Ein gemeinsames
Miftagessen in einem Berner Land-
jras,hof bot den einzelnen Armee-
sta'-'gruppen Gelegenheit zu internen
Koî'taktnahmen und Aussprachen.
Dei Rapport galt auch der
Verabschiedung des Unterstabschefs Ter-
i-itfrialdienst, Oberstdivisionär Franz
We', der den Territorialdienst in den
,raW*en 1947 bis 1961 aufbaute und
leit-te. In seinem Schlusswort, das
mn*n Ueberblick der Entwicklung
der letzten 15 Jahre bot, richtete
Obfrstdivisionär Wey an alle Offizien

einen eindringlichen Appell für
die Förderung des Zivilschutzes, der
liicXt mehr länger ungestraft
vernachlässigt werden darf und heute
(>in;n sehr wichtigen Teil unserer
totflen Landesverteidigung bildet.

ter Stabschef der Untergruppe Ter-
i'itc-'ialdienst, Oberst i. Gst. Castan,
cianite Oberstdivisinär Wey für die
gro'se un<ä wirkungsvolle Arbeit im
Dieiste von Volk und Armee, die
den Territorialdienst zu einer
anerkannten, der Armee und Zivilbevöl-
ker'ng dienenden Organisation werden

liess. Er dankte dem Unterstabsehe
auch für das grosse Vertrauen,

das er stets allen seinen Mitarbeitern
ent'.egenbrachte, das sich für die Zu-
sanmenarbeit positiv auswirkte, um
Oberstdivisionär Wey im Namen aller
Offziere der Armeestabgruppen als
iSrimerung eine gediegene Wappen-
sch-ibe zu überreichen. Mit Oberst¬

divisionär Franz Wey tritt ein Offizier

ins hintere Glied zurück, der
meistens abseits der lauten Publizität

still, zäh und gewissenhaft ein
wichtiges Gebiet unserer totalen
Abwehrbereitschaft bearbeitete und für
seinen Einsatz den Dank von Behörden

und Armee verdient. Er hat mit
seinem Werk auch einen entscheidenden

Beitrag zum Ausbau der
Schutzmassnahmen für die
Zivilbevölkerung geleistet; ein Werk, das,
denken wir z. B an den Betreuungsdienst

anlässlich der Ungarnkrise,
durch die Aufnahme und Betreuung
von 12 000 Flüchtlingen seine
Bewährungsprobe glanzvoll bestand.
Vieles der Organisation des
Territorialdienstes, das uns heute
selbstverständlich scheint, musste in nicht
immer leichten Verhandlungen mit
viel Mut und Beharrungsvermögen
erkämpft und gefestigt werden. -th.

Zürcherischer Bund für Zivilschutz

Anlässlich einer gutbesuchten
Generalversammlung wählte der
Zürcherische Bund für Zivilschutz einen
neuen Präsidenten. Die ehrenvolle
einstimmige Wahl fiel auf Dr. iur.
Walter Huber, Rechtsanwalt in
Zürich, dem wir auch an dieser Stelle
nachträglich herzlich gratulieren und
auch vom SBZ aus alle Unterstützung

zusagen möchten. Im Vordergrund

der kommenden Tätigkeit des
SBZ steht eine Revision der Statuten
und die Aktivierung der Aufklärungsarbeit

im Kanton Zürich.

Schnellkupplungsrohre
für den Zivilschutz

Die Studiengruppe des Schweizerischen

Bundes für Zivilschutz, die
vor Jahren in Dänemark die
Massnahmen des Zivilschutzes besichtigte
und dabei auch den Vorführungen
einer dänischen Zivilverteidigungs-
Kolonne folgen konnte, hat damals
beeindruckt auch den raschen
Leitungsbau mit Schnellkupplungsröhren
verfolgt. Solche Schnellkupplungsrohre,

die auch dem Pflichtenheft
der Abteilung für Luftschutz im EMD
entsprechen, werden nun durch die
Firma Landtechnik AG, Düdingen
FR, auch in der Schweiz hergestellt.
Es ist besonders verdienstvoll, dass
diese Firma weitblickend bereits auch
ein namhaftes Pflichtlager angelegt
hat.

Abteilung für Luftschutz des EMD

Gestützt auf den Bundesratsbeschluss

vom 28. März 1961 betr. die
Inkraftsetzung und Einführung des
Bundesgesetzes über die Aenderung
der Militärorganisation wird der
militärische Teil der heutigen Abteilung

für Luftschutz des EMD vom
1. Januar 1962 hinweg an die neue
Abteilung für Territorialdienst und

Feuer breitet sich nicht aus,

hast Du MINIMAX im Haus!

Luftschutztruppen der Gruppe für
Generalstabsdienste übergehen. Der
verbleibende, zivile Teil der Abteilung,

nämlich die Sektionen für zivile
Massnahmen, für bauliche Massnahmen

sowie für Administratives werden

vorläufig, d. h. bis das in
Vorbereitung befindliche Bundesgesetz
über den Zivilschutz in Kraft getreten

ist, direkt dem EMD unterstellt.
Im Entwurf zu diesem Bundesgesetz
ist vorgesehen, dass dem Eidg. Justiz-
und Polizeidepartement ein Bundesamt

für Zivilschutz angegliedert werden

soll. Es ist deshalb beabsichtigt,
dass der zivile Teil der heutigen
Abteilung für Luftschutz an das Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement
übergehen soll.

Als interimistischer Leiter des
verbleibenden zivilen Teils der Abteilung

für Luftschutz wurde mit
Wirkung ab 1. Januar 1962 Ernst Fischer,
Beauftragter des Eidg. Justiz- und
Polizeidepartements für den
Zivilschutz, bestimmt. Der Genannte wird
auch weiterhin die Obliegenheiten
eines Beauftragten für Zivilschutz
versehen.

Der bisherige Chef der Abteilung
für Luftschutz, Oberstbrigadier Eric
Münch, der sich auf diesem Gebiet
und namentlich bei der Aufstellung
und Ausbildung der Luftschutztruppen

bedeutende Verdienste erworben
hat, wird auf den 1. Januar 1962
beurlaubt; er tritt bei Erreichen der
Altersgrenze (Ende 1962), in den
Ruhestand.

Zur Zivilschutz-Ausrüstung :
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und im Ausland

Zivilschutzplanung
in Österreich

Nach der Aufstellung des Bundesheeres

und der Verankerung der
militärischen Landesverteidigung wird in
unserem Nachbarland Oesterreich
auch an den Aufbau des Zivilschutzes
geschritten, der sozusagen von Grund
auf geschaffen werden muss und in
der Bevölkerung vor allem mit grossen

psychologischen Schwierigkeiten
zu rechnen hat. Ueber den gegenwärtigen

Stand der Vorarbeiten orientierte

der folgende Bericht in der
österreichischen Soldatenzeitung «Der
Soldat» :

«Endlich Aktionsplan für Zivilschutz
Im Innenministerium fand kürzlich

eine Konferenz zwischen dem
Innenminister, dem Landesverteidigungsminister,

den Staatssekretären
sowie führenden Beamten beider
Ressorts zur Beratung einer raschen
Organisation des Zivilschutzes statt.
Man einigte sich grundsätzlich, diese
Aufgabe ohne Verzug in Angriff zu
nehmen. Der Landesverteidigungsminister

legte einen Aktionsplan vor,
der die Zusammenfassung vordringlicher

Aufgaben des Zivilschutzes
sowie ihre Verteilung auf die einzelnen
Ressorts enthält. Der Aktionsplan
sieht die Gründung eines
Zivilschutzkomitees unter Führung des
Innenministeriums und des
Landesverteidigungsministeriums unter
Zuziehung des Zivilschutzverbandes
vor.

Der Aktionsplan sieht vor, dass
das Landesverteidigungsministerium
selbst die Aufstellung von
Luftschutzkompagnien des Bundesheeres
mit Brandschutzzügen, Pionierzügen,
Entgiftungszügen usw. übernimmt,
weiter die Aufstellung von
Zivilschutzeinheiten im Rahmen der Polizei,

Gendarmerie im Zusammenwirken

mit dem Innenministerium
und ebenso die Aufstellung von
technischen Zivilschutzeinheiten und ihre
Ergänzung auf Luftschutzpioniereinheiten.

Das Innenministerium soll nach
diesem Aktionsplan u. a. für die
Zusammenarbeit des zivilen Warn- und
Alarmdienstes mit der militärischen
Beobachtung sorgen, weiter für die
Erfassung und Schulung von Kräften
für den Warn- und Alarmdienst, für
Vorkehrungen eventueller Evakuierungen

sowie Schaffung von Sanitäts-

und Sicherheitszonen gemäss
dem 4. Genfer Rot-Kreuz-Abkommen,
für Aufklärungsschriften, für die
Organisation des Selbstschutzes über
den Zivilschutzverband, für die Or¬

ganisation und Ueberwachung des
Brandschutzwesens, des allgemeinen
technischen Katastrophendienstes,
des Ordnungs-, Sicherungs- und
Erkundungsdienstes, für die Bevorratung

von Lebensmitteln sowie
sonstige Bevorratungen (Notbeleuchtung,
Notbeheizung.Kälteschutzmittelusw.),
für die Erfassung der Transportmittel

und für die Prüfung und
Normung von Luftschutzgeräten.

Das Bundesministerium für die
soziale Verwaltung hätte u. a. den
inner- und ausserbetrieblichen
Strahlenschutz, die Schaffung von
Trinkwasserbereitungsanlagen,
Lebensmittelsicherung, Vorbereitung
für Entseuchung, Ausbildung der
Aerzte, Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker

usw., Erhöhung der Kapazität

von Krankenanstalten und des
Transportwesens für Kranke, die
Schulung von Schwestern und Helfern

an den Krankenhäusern, die
Bevorratung von Arzneimitteln,
Blutkonserven, Sanitätsmaterial usw., die
Organisation der Betreuung von
Obdachlosen usw. federführend zu
übernehmen.

Das Bundesministerium für Verkehr

und Elektrizitätswirtschaft soll
für die Nachrichtenverbindungen
verantwortlich sein. Femmeldeverbindungen

für Luftwarnung und Alarm
in Verbindung mit der
Luftraumbeobachtung des Bundesheeres, die
Regelung des Funks in Katastrophenfällen,

die Sicherung der E-Werke in
technischer Hinsicht, die Tarnung
der E-Anlagen, Vorsorgen und
Sicherungen gegenüber Ueberflutungen
usw. sollen in die Kompetenz dieses
Ministeriums fallen.

Dem Handelsministerium soll die
Exekutive bei der Herstellung von
Schutzbauten und der technische
Schutz lebenswichtiger Werkanlagen,
dem Landwirtschaftsministerium die
Organisation von Veterinärhilfseinrichtungen

überantwortet werden.
Die federführenden Ministerien sollen
jeweils mit den andern fachlich
kompetenten Ressorts zusammenarbeiten.

Rettungs-Fingst a ffe In
für den Zivilschutz

In den USA haben 50 Mitglieder
der «Connecticut Aviation Association»

mit den Behörden der
Zivilverteidigung einen Vertrag
abgeschlossen. Es handelt sich bei den
Mitgliedern dieser Vereinigung um
flugbegeisterte Aerzte, Geschäftsleute,

Studenten und auch
Hausfrauen. Die Initianten haben eine aus
15 Leichtflugzeugen bestehende Staffel

gebildet, die bei einem Notstand
in Kriegs- und Katastrophenfällen

eingesetzt werden sollen. Zu ihren
Hauptaufgaben soll nach Meldungen
aus Amerika die Messung des
radioaktiven Niederschlages, der Transport

von Mannschaften und Material
gehören. Die Flugzeuge sollen auch
mit Funk ausgerüstet werden, unn
mit dem Kommando des Zivilschutzes
dauernd in Kontakt zu bleiben.

Diese Meldung lässt die Bedeutung
erkennen, die auch in der Sch\Veiz
von Fachleuten des Zivil- und Kqta-
strophenschutzes der Hilfe aus der
Luft beigemessen wird. Hier eröffnet
sich den Mitgliedern unserer Flugklubs

eine sehr wertvolle und dankbare

Möglichkeit, auch im Dienste
des Zivilschutzes Verwendung zu
finden. Wenn alle Verbindungen
unterbrochen sind, können Leichtflugz6Uge
zur Beobachtung, zur Aufklärung und
Orientierung der Bevölkerung, fur
den Abwurf von Material, für den
Anflug von Aerzten, Sanitäts- und
Hilfsmannschaften, wie auch für den
Abtransport von Verwundeten
Verwendung finden. Flugzeuge, die Wendig

und stabil genug sind, um rl0ch
auf einer freien Wiese oder auf eifern
unzerstörten Strassenstück zu landen,

können in der Stunde der Net
eine über Leben und Tod entscheidende

Hilfe bedeuten. Die Hilfe aus
der Luft gehört mit zur vordringlichen

Planung des Zivilschutzes.

Die Inserate
sind ein
wichtiger
Bestandteil
unserer
Zeitung

Sie orientieren die für den

Zivilschutz verantwortlichen
Behörden über die günstigen
und der Empfehlung werten

Bezugsquellen bei der

Anschaffung von Material
und Geräten
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